
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUDOLF HUNDSTORFER 
Bundesminister 
 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Tel: +43 1 711 00 – 0 
Fax: +43 1 711 00 – 2156 
rudolf.hundstorfer@sozialministerium.at 
www.sozialministerium.at 
DVR: 0017001 
 
 
 

 

 

Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6170 /J der 
Abgeordneten Ing. Hackl u.a. wie folgt: 

 
Frage 1: Es ist zu unterscheiden zwischen Listen wie der Warnliste der Banken sowie der 
Kleinkreditevidenz, die sich auf die Bescheide der Datenschutzbehörde (früher: Daten-
schutzkommission) stützen und den übrigen Datenbanken, die ihre Grundlage im DSG 2000 
finden. Die Eintragungen richten sich nach festgelegten objektiven Kriterien. 

Fragen 2, 3 und 4: Willkürliche Einträge sind aufgrund der objektiven Kriterien grundsätzlich 
auszuschließen, unrichtige Daten sind zu löschen. Bei öffentlich zugänglichen Dateien iSd 
DSG 2000 besteht ein Auskunftsrecht über die Daten sowie außerhalb der Warnliste der 
Banken und der Kleinkreditevidenz ein Widerspruchsrecht gegen die Verwendung, das nicht 
begründet werden muss, wobei dann selbst richtige Daten zu löschen sind. 

Fragen 5, 6 und 7: Bei der Warnliste der Banken und der Kleinkreditevidenz entsprechen die 
Löschfristen dem Bescheid der Datenschutzbehörde und die Löschungen werden nach Ab-
lauf ohne Antrag seitens der KonsumentInnen durchgeführt.  
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen im DSG 2000 ergibt sich, dass Daten nur solange 
wie notwendig gespeichert bleiben dürfen. Eine automatische Löschung erscheint aus die-
sem Grund nicht möglich.  

Fragen 8, 9 und 10: Derzeit gibt es keine Pläne, die Löschfristen zu verkürzen, da insbeson-
dere auch die Auswirkungen der unionsrechtlichen Datenschutz-Grundverordnung auf die 
Praxis abzuwarten sind.  
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Frage 11: Die Weitergabe von persönlichen Daten unterliegt den Bestimmungen der §§ 6 ff 
DSG 2000. Zu verweisen ist auch auf die zukünftige unionsrechtliche Datenschutz-
Grundverordnung. 

Fragen 12, 13, 14 und 15: Eine einheitliche Auskunftei ist nicht angedacht, da eine dazu 
notwendige staatliche Stelle bzw. entsprechende Beleihung nicht zeitgemäß erscheint und 
sich dabei selbstverständlich die Frage nach den nötigen Ressourcen stellen würde.  

Fragen 16, 17 und 18: 2010 gab es langwierige Verhandlungen mit dem Wirtschaftsministe-
rium, der Wirtschaftskammer, der Arbeiterkammer und dem Bundeskanzleramt, die wegen 
der völlig unterschiedlichen Auffassungen leider zu keinem Ergebnis geführt haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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